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9420 Hebammen, Sprengelhebammen 

Text 

§ 4 

(1) Die Sprengelhebamme hat Anspruch auf Gebühren für die Gewährung der Fachbeihilfe 
(Untersuchung der Schwangeren, Beistand bei der Geburt, Pflege der Wöchnerin, des Neugeborenen und 
Säuglings). 

Der Anspruch ist geltend zu machen: 

 a) gegenüber der Person, die den Hebammenbeistand in Anspruch nimmt, 

 b) bei Hilfsbedürftigkeit gegenüber dem Fürsorgeträger oder 

 c) bei vorliegendem gesetzlichen Anspruch gegenüber dem Träger der Krankenversicherung. 

(2) Die Höhe der Hebammengebühren wird mit Ausnahme der von dem Träger der 
Krankenversicherung zu erbringenden Leistungen durch Verordnung der Landesregierung festgesetzt. 
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